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�Rüsselsheim - In der
Hauptversammlung des

Mietervereins Rüsselsheim
wurden Ende Februar alle Vor-
standsmitglieder einstimmig in
ihren Vorstandsämtern bestä-
tigt. Nach dem Rechenschafts-
bericht, der traditionell vom 2.
Vorsitzenden Werner Schmidt
vorgetragen wurde, erfolgten
dieKassenberichte für 2006 und
2007. Auf Antrag der Kassen-
prüfer, die eine ordnungsgemä-
ße Buchführung für die Jahre
2006 und 2007 bestätigt haben,
erfolgte die einstimmige Entlas-
tung des Vorstandes bei Enthal-
tung der Betroffenen.
Bei der Neuwahl des Vorstandes
wurde erneut Hans-Jürgen Birk-
holz zum 1. Vorsitzenden ge-
wählt, Werner Schmidt zum 2.
Vorsitzenden, Anna Abdul zur
Kassiererin,WernerGrübler zum
Schriftführer sowie Marlis Mül-
ler, Karl Heinz Schneckenberger
und Reinhard Zogeiser zu Beisit-

zern. DieWahlperiode des neuen
Vorstandes beträgt vier Jahre.
Die Vorsitzendenwiesen darauf
hin, dass zum 30. Dezember

2008 das 50-jährige Bestehen
des Vereines als e. V. gefeiert
wird und luden bereits jetzt die
Mitglieder zu einer Veranstal-

tung im Frühjahr 2009 ein. Ein-
zelheiten werden rechtzeitig be-
kannt gegeben werden.
Mit besonderem Stolz wurde
darauf hingewiesen, dass vier
der sieben Vorstandsmitglieder
jetzt bereits seit 1976 gemein-
sam imAmt sind. �

Vorstand wieder gewählt

Nachrichten aus dem Landesverband
Hessen

Vermieter muss die Kosten für
Schönheitsreparaturen übernehmen
�Gießen -DerMieterverein

Gießen informiert über ein
interessantes Urteil, das ein Mit-
gliedmit Unterstützung desVer-
eins vor dem Amtsgericht Gie-
ßen (Az: 40 MC 379/07) erstrit-
ten hat. In Unkenntnis der
Rechtslage hatte ein Mieter im
Jahre 2004 einen Formularmiet-
vertrag unterschrieben, der zum
einen eine Verpflichtung zur
DurchführungeinerEndrenovie-
rung vorsah und zum anderen ei-
neRenovierung innerhalb starrer
Fristen regelte.
Beim Auszug aus derWohnung
verpflichtete sich der Mieter im
Übergabeprotokoll dazu, die
Kosten für die Schönheitsrepa-
raturen zu übernehmen. Eine
Malerfirma führte die Arbeiten
mit einem Kostenaufwand von
915,00 Euro durch. Wie der
Mieter erst danach feststellte,
war er aber gar nicht zur In-

standsetzung der Wohnung ver-
pflichtet, weil die entsprechen-
de Vereinbarung im Mietver-
trag durch Grundsatzurteile des
Bundesgerichtshofs (BGH) un-
wirksam geworden war.
Der BGH hatte im Jahre 2004
entschieden, dass starre Fristen
zur Durchführung von Schön-
heitsreparaturen den Mieter un-
angemessen benachteiligen und
daher unwirksam sind. Bereits
zuvor hatte der BGH Endreno-
vierungsklauseln für unzulässig
erachtet, die eineRenovierungs-
verpflichtung am Ende des
Mietverhältnisses, unabhängig
vom Zeitpunkt der letzten Re-
novierung, verlangten.
Der Mieter verklagte den Ver-
mieter auf Zahlung der von ihm
verauslagten Renovierungskos-
ten. Im Prozess wandte der Ver-
mieter ein, dass zwar die miet-
vertraglicheVereinbarung durch

die Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs unwirksam gewor-
den sei, doch habe sich der Mie-
ter im Übergabeprotokoll aus-
drücklich verpflichtet, die Kos-
ten für die Schönheitsreparatu-
ren übernehmen zu wollen. Das
Übergabeprotokoll sei eine indi-
viduelle Vereinbarung und des-
halb für den Mieter bindend, ar-
gumentierte der Vermieter.
Das sah das Gericht anders. Das
Übergabeprotokoll sei ein Be-
standteil des Mietvertrages, und
manmüsse von einem„Gesamt-
werk“ ausgehen. Für beide Do-
kumente seien deshalb die Re-
gelungen des Bürgerlichen Ge-
setzbuches (BGB) zu denAllge-
meinen Geschäftsbedingungen
anzuwenden. Da die Renovie-
rungsklausel imMietvertrag un-
wirksam sei, gelte das auch für
die unselbstständigen Regelun-
gen imÜbergabeprotokoll.

Den zweiten Einwand des Ver-
mieters, dass die Vereinbarun-
gen im Übergabeprotokoll nur
eine Beseitigung der tatsächli-
chen Schäden (zum Beispiel
Dübellöcher) in der Wohnung
gemeint hätten, wies das Ge-
richt als nicht schlüssig zurück.
Der Wortlaut im Übergabepro-
tokoll lasse klar erkennen, dass
es Ziel der Vereinbarung gewe-
sen sei, eine Neudekoration der
Wohnung zu erreichen.
Das Gericht verurteilte die Ver-
mieterin unter dem Gesichts-
punkt einer „ungerechtfertigten
Bereicherung“ (BGBParagraph
812) zurÜbernahme der gesam-
ten Renovierungskosten.
Der Vorsitzende des Mieterver-
eins, Stefan Kaisers, begrüßte
dasUrteil,weil es klarstellt, dass
ein Mieter auch noch nach der
Übernahme von Renovierungs-
kosten, zu denen er rechtlich
nicht verpflichtet ist, einen
Rückzahlungsanspruch gegen
denVermieter durchsetzen kön-
ne. Kaisers: „Wir raten allen
Mietern in ähnlicher Situation,
sich rechtlich beraten zu las-
sen.“ �

Werner Schmidt, 2. Vorsitzender,
und Hans-Jürgen Birkholz,

1. Vorsitzender (v. l.)
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Prominente im DMB
Die Lokalredaktion der MieterZei-
tung beim Mieterbund Wiesbaden
sprach mit Claus Seibel, ehemaliger
Sprecher der ZDF-Heute-Nachrich-
ten, über seine Mitgliedschaft im
Mieterbund.

MZ: Herr Seibel, Sie sind Millionen
Zuschauern als Sprecher der ZDF-
Heute-Nachrichten bekannt. Jeder
würde erwarten, dass Sie im eige-
nen Häuschen oder in einer Eigen-
tumswohnung wohnen. Sind Sie
aus Überzeugung Mieter geblieben

oder hat es sich einfach nur nicht anders ergeben?
Claus Seibel: Wir sind aus Überzeugung Mieter geblieben, weil
uns andere Dinge immer wichtiger waren als Immobilienbesitz.
Das hängt sicher auch mit meinem Kindheitserlebnis der Totalzer-
störung des Elternhauses in Gießen zusammen.

MZ: Was war der Anlass, dass Sie vor nunmehr rund 30 Jahren
Mitglied im Mieterbund Wiesbaden geworden sind?
Claus Seibel: Mir lag an kompetenter Beratung und Vertretung im
Falle von Mietstreitigkeiten, die sich gottlob bisher nicht ergeben
haben.

MZ: Hat man Ihnen bei der Lösung Ihrer Mietprobleme helfen
können?
Claus Seibel: Mit gelegentlicher Beratung in Vertragsangelegen-
heiten durchaus.

MZ: Würden Sie den Mieterbund weiterempfehlen?
Claus Seibel: Jeder Mieter sollte Mitglied sein und so den Mieter-
bund und damit die eigene Position stärken.

DARLEHEN FÜR MIETKAUTION

Tilgung über Sozialhilfe unzulässig
�Darmstadt - Behörden

dürfen gewährte Darlehen
fürMietkautionen undUmzugs-
kosten nicht über die Kürzung
der laufenden Sozialhilfe von
Arbeitslosen zurückholen. Das
entschied das Hessische Lan-
dessozialgericht in Darmstadt.

Mietkaution undUmzugskosten
seien keine Regelleistungen, die
gegendieSozialhilfe aufgerech-
net werden könnten. Der Be-
schluss ist nicht anfechtbar (Az:
L 9 SO 121/07 ER).
DieRichter gaben einem45 Jah-
re alten erwerbsunfähigen

Mann aus dem Rheingau-Tau-
nus-Kreis Recht, der laufende
Leistungen der Grundsicherung
erhält. Der Mann war auf eige-
nen Wunsch umgezogen und
hatte beim Landkreis die Zah-
lung von Mietkaution und Um-
zugskosten beantragt. Der Kreis
sah allerdings keine Notwen-
digkeit für einenUmzugund be-
willigte dieHilfe deshalb nur als
Darlehen. Zur Rückzahlung der
Darlehen wurden dem Kläger
zunächst 40 Euro, später 34,70
Euro monatlich von der Sozial-
hilfe abgezogen. Dagegen
wehrte sich der Sozialhilfeemp-
fänger und bekam nun in zwei-
ter Instanz Recht.
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Claus Seibel

Bei Mietkaution und Umzugs-
kosten handele es sich um Auf-
wendungen zur Deckung des
„Unterkunftsbedarfs“, urteilten
die Richter. Die Darlehensraten
dürften deshalb nach dem Sozi-
alhilfegesetz nicht von der Sozi-
alhilfe abgezogenwerden.Maß-
geblich sei der allgemeine Pfän-
dungsschutz: Solange die mo-
natlichen Sozialhilfeleistungen
die Pfändungsfreigrenze von
930 Euro nicht übersteigen, ist
eine Aufrechnung nicht zuläs-
sig. �

Wohngeld in 2006
Wiesbaden - Ende 2006 ha-
ben in Hessen knapp 33 700
Haushalte allgemeines Wohn-
geld bekommen. Das teilte
das Statistische Landesamt in
Wiesbaden mit. Im Schnitt lag
die Summe bei 101 Euro.

Jahreshauptversammlungen
Mieterverein Oberursel

Der Mieterverein Oberursel (Taunus) lädt herzlichst zur
Jahreshauptversammlung am 26. April 2008 ab

15.00 Uhr in seine Beratungsstelle, Hospitalstraße 9,
61440 Oberursel/Ts. – Altes Hospital –, ein.

TAGESORDNUNG
1. Begrüßung
2. Geschäftsbericht
3. Kassenbericht
4. Kassenprüfbericht und Entlastung
5. Neuwahlen des Vorstandes
6. Verschiedenes

Anträge müssen bis zum 14. April 2008 beim Vorstand
vorliegen. Zum Nachweis Ihrer Mitgliedschaft bittet der

Verein Sie, Ihren Mitgliedsausweis mitzubringen.
Der Vorstand

Mieterverein Offenbach
Einladung zur Jahreshauptversammlung des Mieterver-

eins Offenbach am Freitag, den 25. April 2008, um
18.00 Uhr im großen Saal des Kolpinghauses, Luisenstraße

53 in Offenbach (Parkmöglichkeit im Hof,
Bushaltestelle „Kaiserstraße“).

TAGESORDNUNG
1. Begrüßung, Grußworte
2. Berichte des Vorsitzenden, des Geschäftsführers, der
Kassenprüfer
3. Aussprache über die Berichte
4. Entlastung des Vorstandes
5. Ehrungen der Jubilare
6. Sie fragen, wir antworten zu Mietproblemen
7. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung müssen bis zum 17. April 2008
schriftlich bei der Geschäftsstelle des Vereins vorliegen.

Bitte bringen Sie zum Nachweis der Mitgliedschaft
Ihr Mitgliedsbuch oder Ihren Mitgliedsausweis mit, um an

Abstimmungen teilnehmen zu können. Eine An- oder
Abmeldung zur Mitgliederversammlung ist nicht

erforderlich.
Horst Schick, 1.Vorsitzender

Detlev Dieckhöfer, Geschäftsführer


